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Landtagswahlen in Neunkirchen 
Hinweise zu den Wahllokalen 
 
In 24 Wahllokalen können die wahlberechtigten Neunkircherinnen und Neunkircher am 
Sonntag, 27. März, den neuen saarländischen Landtag wählen. Wer in welchem Wahllokal 
wählen darf, steht auf der bereits zugestellten Wahlbenachrichtigung. Dort kann man auch 
ersehen, ob das zuständige Wahllokal barrierefrei ist. Nicht barrierefrei sind die Örtlichkei-
ten in der Turnhalle Sinnerthal (Wahllokal 007), im VHS Zentrum (Wahllokal 009), im Ver-
einsheim Rote Funken (Wahllokal 019), in der Grundschule Furpach (Wahllokal 038) und 
im Gasthaus Sorg (Wahllokal 040). Allen Wählerinnen und Wählern, die aber auf Barriere-
freiheit angewiesen sind, empfiehlt die Stadtverwaltung entweder bis zum 25. März, 18 Uhr, 
im barrierefreien Briefwahlbüro im Rathaus ihre Stimme abzugeben oder rechtzeitig Brief-
wahl zu beantragen und sich die Wahlunterlagen nach Hause schicken zu lassen. 
Außerdem haben sich gegenüber der Bundestagswahl im vergangenen Jahr noch kleinere 
Änderungen bei den Wahllokalen ergeben. So wurde das Wahllokal 027 vom Gymnasium 
am Steinwald ins Foyer des Gymnasiums am Krebsberg verlegt. In der Ganztagsgemein-
schaftsschule Neunkirchen (Wahllokal 021) wird jetzt nicht mehr in der Mensa, sondern im 
Foyer gewählt. Und auch in der Grundschule Friedrich-von-Schiller (Wahllokal 053) ist man 
von der Aula in das Foyer umgezogen. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Wahllokal in der Sporthalle Grundschule Welles-
weiler (Wahllokal 033) über die Pestalozzistraße und nicht über das Gebäude der Grund-
schule, Berthold-Günther-Platz 5, zu erreichen ist. 
Mehr Informationen rund um das Thema Landtagswahl 2022 gibt es unter www.neunkir-
chen.de/wahlen. 
 


